
Kıiırchliche Erlilasse
KRANKENKOMMUNIO ACHMITTAG

Das H1 1 Z U Nnat DL 1961 auf Anfrage hinsichtlich der Kran-
kenkommunion während der Nachmittagsstunden erklärt Nichtausgehfähige,
WenNnn uch nıcht bettlägerige ranke können 1n den Nachmittagsstunden die
Kommunion empfangen, Wenn Vormittag kein Priester Z Verfügung ist
OoOder SOonNst eın Hindernis besteht. ahernın ist bestimmt worden, daß sich

ranke handeln mMmuß, die weni1gstens bereits ıne Woche 1INAUTrC| icht
ausgehfähig SINd, dal3 e1ıt un Häufigkeit dieser Krankenkommunion m
Ermessen des Pfarrers Oder des Krankenseelsorgers liegen und daß schließlich
hinsichtlich der eucharistischen Nüchternheit die allgemeinen Bestimmungen
eiINzuhalten Sind: Stunden Enthaltung VO  3 festen Speisen und alkoholischen
etränken, keine Enthaltungsf{frist für sonstige eiIiranke und Medizin (L’Os-
Sservaftfore Romano 245, 1961; irchliches S  a  'g achen 1961,

196)
IL PO  UM NSTITUTU LITURGICUM ANS
urch Dekret VO 1961 hat die Hl Studienkongregation bel der eolo-
gischen der papstlıchen ule Anselmo ın Rom das Pontifi-
1um Institutum Liturgicum Anselmlıianum err1  eTl, das ın einem zweljährıgen
Kurs ıne besondere liturgiewissenschaftliche Ausbildung bietet und VOTLT allem
mi1t der kritischen Ausgabe lıturgischer extie und Okumente beauftragt i1st
(AAS 1962 113 9}
H FÖRDERUNG DES LATEIN:  DIUMS
In Ergänzung der 1962 ergangenen Apostolischen Konstitution
„Veterum Saplentia“ AAS 1962 29—1395) ZU  F Förderung des Lateinstudiums
hat nunmehr die Hl 1udien-Kongregation 1962 eingehende Weılısun-
sSen (Ordinationes) erlassen (AAS 1962 339—3068), diıe ın acht Abschnitte ZeT-
fallen 1M einzelnen WIrd estiimmt, w1e der Lateinunterr1 fur den Priester-
NAaCAWU! organisleren sel; besonderer Wert WwIrd darauf gelegt, dal VO.  -

gut ausgebildeten Lateinlehrern nicht 1U das klassische, SsSondern auch das
Latein des Frühchristentums und des Mittelalters gelehrt werde, vorab auch
mıiıt dem Ziel, daß die Schuler das Latein ın Sprache und Schrift eherrschen
Diese Verlautbarung ist eine sehr eingehende Lehrordnung für den Latein-
unterrich(t, der 1M Normalfall iıcht 1U  — mindestens s1ieben TEe umfassen,
sondern wenigstens einstündig auch während des gesamten philosophischen
und theologischen ud1uUums fortgeführt werden soll Vorlesungen, Examina
und Dissertationen sSInd grundsätzlich ın lateinis  er Sprache halten, Aus-
nahmen S1INd BUh zulässig ın Katechetik, Homiletik, Kirchengeschichte Uun:!
Philosophiegeschichte. urch Visıtatoren un regelmäßige Berichte wıll sich
die Kongregation Gewißheit über die Durchführung der EeuU!: Normen VeTr-
cha{ffen
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